
VERFAHRENSVERMERKE

a) Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 1999-08—15 die Aufstellung des

Bebauungsplans beschl033en.

Der Aufstellungsbeschluß wurde am 0‘fi02- 2000 ortsüblich bekannt gemacht.

b) Die Bürgebeteiligung gemäß 53 Abs.1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und

Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 69. ‚(&/999

hat in der Zeit voméo;ä®0 bis Lé&3.2&903tattgefunden.

c) Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom‚2)_.03.2600 wurde mit den

textlichen Festsetzungen und der Begründung gemäß 53 Abs.2 BauGB in der

Zeit vom 45.015&900 bis 450512000ausge|egt

d) Die Gemeinde hat mit dern Beschluß des Gemeinderates vom 42.05. 2990 den

Bebauun95plan gemäß 510 BauGB in der Fassung vom CÜ’.06.ZQSD als Satzung

beschlossen.

3) Der Satzungsbeschluß wurde am °?4.06. Ä®O ortsüblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. (BauGB 510 Abs. 3 Satz 4)

Gemeinde Untermeitingen, den J/f.06‚ 2000

1. ürger eister

Bekanntmachung lt. Anschlag am: ‚21.0é. ZOQD
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